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Arbeitsmedizinische Vorsorge 

Seit 2008 ist die neue Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) in Kraft. 
Mit dieser Verordnung wird die Betriebsärzt-
liche Tätigkeit auf eine neue Grundlage ge-
stellt.  
Die Vorschriften aus den verschiedenen Ver-
ordnungen wurden zusammengefasst und ha-
ben unter anderem folgende Ziele: 

 die Früherkennung und Verhinderung 
von arbeitsbedingten Erkrankungen 
und Berufskrankheiten, 

 der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, 
 die Weiterentwicklung des betrieblichen 

Gesundheitsschutzes. 

Grundlage für eine angemessene arbeits-
medizinische Vorsorge bleibt die Gefähr-
dungsbeurteilung. Hierbei sollen die Belas-

tungen am Arbeitsplatz wie 
Lärm, Infektionsgefährdung, 
Exposition durch Gefahrstoffe, 
Hitze und Kälte ermittelt und 
die erforderlichen Maßnah-
men zum Schutz der Beschäf-
tigten festgelegt werden.  
Für eine Reihe von arbeits-
bedingten Gefährdungen 
gibt es Pflichtuntersuchun-

gen, die der Arbeitgeber zu veranlassen 
hat. Dabei darf der/die Arbeitnehmer/in ohne 
das Vorliegen eines unbedenklichen Untersu-
chungsergebnisses nicht an dem Arbeitsplatz 
weiter beschäftigt werden. Für andere Tätig-
keiten gilt, dass der Arbeitgeber den Be-
schäftigen die Vorsorgeuntersuchung an-
bieten muss (Angebotsuntersuchung). Für 
die Mitarbeiter/in ist die Teilnahme freiwillig 
und eine ärztliche Bescheinigung ist nicht Vo-
raussetzung für die weitere Tätigkeit. Der Um-
fang der arbeitsmedizinischen Untersuchung 
wird in den Empfehlungen der gesetzlichen 

Unfallversicherung, den Berufsgenossen-
schaftlichen Grundsätzen, formuliert. 
Auch können der Mitarbeiter und die Mitar-
beiterin von sich aus eine Untersuchung 
veranlassen, wenn er oder sie gesundheit-
liche Probleme hat, die im Zusammenhang 
mit der Tätigkeit stehen könnten.  
Wie bei jeder ärztlichen Untersuchung unter-
liegen sämtliche Befunde, Gespräche und In-
formationen der ärztlichen Schweigepflicht. Die 
Ergebnismitteilung an den Arbeitgeber hat sich 
bei den Pflichtuntersuchungen auf die Aussage 
zu beschränken, ob gesundheitliche Bedenken 
vorliegen oder nicht und ob bestimmte Aufla-
gen bei der Tätigkeit zu beachten sind (z.B. 
Gehörschutz, Mundschutz, Sehhilfe, Schutz-
kleidung).  
Die Vorsorgeuntersuchung umfasst in der Re-
gel die Begehung oder die Kenntnis des Ar-
beitsplatzes durch den Arzt/die Ärztin, die ar-
beitsmedizinische Befragung und Untersu-
chung der Beschäftigten, die Beurteilung des 
Gesundheitszustandes unter Berücksichtigung 
der Arbeitsplatzverhältnisse, die individuelle 
arbeitsmedizinische Beratung und die Doku-
mentation der Untersuchungsergebnisse.  
Die Betriebsärztliche Dienststelle hat für die 

Universität im Jahr 2010 mehr 
als 2.400 arbeitsmedizinische 
Untersuchungen durchgeführt. 
Unter anderem wurden die Be-
lastungen durch Infektionsge-
fährdung, Hautbelastung, Um-
gang mit Gefahrstoffen, Ar-
beitsaufenthalt im Ausland, 
Fahr-, Steuer-, Überwa-
chungstätigkeiten, Strahlen-

schutz und Mutterschutz berücksichtigt. An 
vorbeugenden Maßnahmen sind beispielhaft 
die Impfungen zu nennen, die in den Berei-
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chen mit Infektionsgefährdung durchgeführt 
wurden. Gemeinsam mit der Dienststelle Ar-
beitsschutz und dem Personalrat wurden Be-
gehungen der Arbeitsplätze durchgeführt im 
Hinblick auf Ergonomie, zur Unterstützung bei 
der Gefährdungsbeurteilung sowie bei ge-
sundheitlichen Problemen der Beschäftigten. 
Falls Sie mehr über die Arbeitsmedizinische 
Vorsorge erfahren möchten und über die Not-
wendigkeit einer Pflicht-, Angebots- oder Wun-

schuntersuchung, können Sie sich unter fol-
gendem Link weitere Informationen holen.  
 
http://www.umwelt-
online.de/regelwerk/arbeitss/arbsch/arbmedvv_ges.htm 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. A. Viertel, 
Telefon 17-7401, zur Verfügung. 
 

Betriebsärztlicher Dienst

 


